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Formulierungshilfe zur Umsetzung einer steuer- und sozialabgabenfreien 

Entlastungsprämie 

(GZ: IV C 5 - S 2342/00155/001/005, DOK: COO.7005.100.4.14648187) 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Formulierungshilfe zur Umsetzung ei-

ner steuer- und sozialabgabenfreien Entlastungsprämie Stellung zu nehmen. 

Das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) begrüßt das Anlie-

gen des Gesetzgebers, Bürgerinnen und Bürger sowie die Wirtschaft zur Abmil-

derung der gestiegenen Energiepreise und der insgesamt erhöhten Verbrau-

cherpreise gezielt zu entlasten. Die aktuellen geopolitischen Entwicklungen, ins-

besondere der Iran-Krieg, führen in einer ohnehin angespannten wirtschaftli-

chen Lage zu zusätzlichen Belastungen für private Haushalte und Unternehmen 

gleichermaßen. 

Aus Sicht des IDW ist es angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Lage und der 

fortdauernden Kostenbelastungen von besonderer Bedeutung, dass entspre-

chende Entlastungsmaßnahmen zeitnah wirksam werden.  

Unbenommen einer Debatte über das grundlegende Für und Wider einer 

steuer‑ und sozialabgabenfreien Entlastungsprämie sollte diese Maßnahme – 

sofern sie politisch gewünscht ist – schnellstmöglich umgesetzt werden, damit 

sie die gewünschte Wirkung entfaltet. Vor diesem Hintergrund begrüßt das IDW 

ausdrücklich, dass die vorgesehene steuer‑ und sozialabgabenfreie Entlas-

tungsprämie im Rahmen des Neunten Gesetzes zur Änderung des Steuerbera-

tungsgesetzes und zur Änderung weiterer steuerrechtlicher Vorschriften 

(BT‑Drs. 21/4550) umgesetzt werden soll. Die Einbettung der Maßnahme in ein 
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bestehendes Gesetzgebungsverfahren trägt zu einer zügigen Rechtsetzung bei 

und schafft frühzeitig Planungssicherheit für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. 

Wir regen darüber hinaus an, die vom Koalitionsausschuss beschlossene Redu-

zierung der Energiesteuer kurzfristig in einem weiteren Gesetzgebungsverfah-

ren umzusetzen, um auch Unternehmen von den derzeit hohen Energiekosten 

zeitnah zu entlasten. 

Zur vertiefenden Erörterung stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Moser Brokamp, LL.M. Int’l. Tax (N.Y.U.), 

Technical Director Tax 


